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Eckpunkte der EnEV 2009:Eckpunkte der EnEV 2009:

Was ist neu?Was ist neu?
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ÜÜberblick:berblick:
Neue Regelungen in der EnEV 2009 Neue Regelungen in der EnEV 2009 

�� VerschVersch äärfung der Anforderungen an neue Gebrfung der Anforderungen an neue Geb ääudeude
�� PrimPrim äärenergieanforderung um im Mittel 30 %renergieanforderung um im Mittel 30 %
�� Anforderungen an die GebAnforderungen an die Geb ääudehudeh üülle um im Mittel 15 %lle um im Mittel 15 %

�� ReferenzgebReferenzgeb ääudeverfahren auch bei Wohngebudeverfahren auch bei Wohngeb ääudenuden
�� Nachweisrechnung mit DIN V 18599 als Alternative au ch fNachweisrechnung mit DIN V 18599 als Alternative au ch f üür r 

WohngebWohngeb ääudeude
�� VerschVersch äärfung der bedingten Anforderungen bei Marfung der bedingten Anforderungen bei Ma ßßnahmen an nahmen an 

der Gebder Geb ääudehudeh üüllelle
�� VerschVersch äärfung der maximalen Urfung der maximalen U --Werte um im Mittel 30 %Werte um im Mittel 30 %
�� Revision von Revision von „„ AuslAusl öösetatbestsetatbest äändennden ““

�� Geringe VerGeringe Ver äänderungen bei Nachrnderungen bei Nachr üüstungstatbeststungstatbest äänden:nden:
�� oberste Geschossdecke: Anpassung an neuen Grenzwert; A usweitung oberste Geschossdecke: Anpassung an neuen Grenzwert; A usweitung 

auch auf begehbare Decken, jedoch Einbeziehung der Da chdauch auf begehbare Decken, jedoch Einbeziehung der Da chd äämmungmmung
�� Klimaanlagen: Regelungseinrichtung mit getrennten Sol lwerten beiKlimaanlagen: Regelungseinrichtung mit getrennten Sol lwerten bei BeBe--

und und EntfeuchtungEntfeuchtung
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ÜÜberblick:berblick:
Neue Regelungen in der EnEV 2009 (Vollzug)Neue Regelungen in der EnEV 2009 (Vollzug)

�� EinfEinf üührung von hrung von UnternehmererklUnternehmererkl äärungenrungen bei Mabei Ma ßßnahmen im nahmen im 
BestandBestand

�� Bundeseinheitliche Bundeseinheitliche ÜÜberwachungberwachung von von 
�� anlagentechnische Nachranlagentechnische Nachr üüstungstatbeststungstatbest äänden und nden und 
�� Anforderungen beim Ersteinbau von Heizungen in Bestand sgebAnforderungen beim Ersteinbau von Heizungen in Bestand sgeb ääudeude

durch die durch die BezirksschornsteinfegermeisterBezirksschornsteinfegermeister
�� Neue BuNeue Bu ßßgeldgeld --TatbestTatbest äändende

�� Unrichtigkeit der Nachweise bei NeubautenUnrichtigkeit der Nachweise bei Neubauten
�� Nichtbeachtung von bedingten AnforderungenNichtbeachtung von bedingten Anforderungen
�� Bereitstellung unrichtiger Daten fBereitstellung unrichtiger Daten f üür Energieausweiser Energieausweise
�� Verwendung unrichtiger Daten bei der Verwendung unrichtiger Daten bei der EnergieausweisaustellungEnergieausweisaustellung

(Plausibilit(Plausibilit äätsprtspr üüfung)fung)
�� NichtNicht --Ausstellung oder unrichtige Ausstellung von Ausstellung oder unrichtige Ausstellung von 

UnternehmererklUnternehmererkl äärungenrungen

Voraussetzung ist jeweils Vorsatz oder Leichtfertig keit!Voraussetzung ist jeweils Vorsatz oder Leichtfertig keit!
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EEWEEWäärmeGrmeG im im ÜÜberblick:berblick:

Anteilige Nutzungspflichten und Anteilige Nutzungspflichten und 
ErsatzmaErsatzma ßßnahmennahmen
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EEWEEWäärmeGrmeG im im ÜÜberblickberblick

§§ 11 Ziel des Gesetzes: Anteil erneuerbarer Energien an der WZiel des Gesetzes: Anteil erneuerbarer Energien an der W äärmebereitstellung rmebereitstellung 
bis 2020 auf 14 % des Endenergiebedarfsbis 2020 auf 14 % des Endenergiebedarfs

§§ 22 Begriffsbestimmungen insbesondere Begriffsbestimmungen insbesondere 
�� ffüür Erneuerbare Energien (Absatz 1) und r Erneuerbare Energien (Absatz 1) und 
�� ffüür Bezugsflr Bezugsfl äächen, Systemgrenzen, Sachkundige, Gebchen, Systemgrenzen, Sachkundige, Geb ääudearten (Absatz 2, in udearten (Absatz 2, in 

enger Anlehnung an EnEV)enger Anlehnung an EnEV)

§§ 33 GrundsGrunds äätzliche Nutzungspflicht bei Neubauten, Adressat ist der Eigenttzliche Nutzungspflicht bei Neubauten, Adressat ist der Eigent üümer mer 
(Absatz 1); (Absatz 1); ÖÖffnung zugunsten von landesrechtlichen Regelungen be i ffnung zugunsten von landesrechtlichen Regelungen be i 
BestandsgebBestandsgeb ääuden (Absatz 2)uden (Absatz 2)

§§ 44 EinschrEinschr äänkungen zum Gnkungen zum G üültigkeitsbereich in Anlehnung an ltigkeitsbereich in Anlehnung an 
§§ 1 Absatz 2 EnEV1 Absatz 2 EnEV

§§ 55 MindestMindest --NutzungsanteileNutzungsanteile
�� Solare Energie (Anlage I): Solare Energie (Anlage I): ≥≥ 15 %15 %
�� gasfgasf öörmige Biomasse (Anlage II.1): rmige Biomasse (Anlage II.1): ≥≥ 30 %30 %
�� flfl üüssige (Anlage II.2) und feste (Anlage II.3): ssige (Anlage II.2) und feste (Anlage II.3): ≥≥ 50 %50 %
�� GeothermieGeothermie und Umweltwund Umweltw äärme (Anlage III): rme (Anlage III): ≥≥ 50 %50 %
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EEWEEWäärmeGrmeG im im ÜÜberblickberblick

§§ 66 QuartierslQuartiersl öösungen: Mehrere Gebsungen: Mehrere Geb ääude in rude in r ääumlichen umlichen 
Zusammenhang kZusammenhang k öönnen Pflicht gemeinsam erfnnen Pflicht gemeinsam erf üüllenllen

§§ 77 ErsatzmaErsatzma ßßnahmen:nahmen:
�� AbwAbw äärmenutzung (Anlage IV): rmenutzung (Anlage IV): ≥≥ 50 %50 %
�� unmittelbar aus Kraftunmittelbar aus Kraft --WWäärmerme --KopplungKopplung (Anlage V): (Anlage V): ≥≥ 50 %50 %
�� Energieeinsparung (Anlage VI): Energieeinsparung (Anlage VI): 

Unterschreitung der Unterschreitung der EnEVEnEV--AnforderungenAnforderungen um um ≥≥ 15 %15 %
�� NahNah-- und Fernwund Fernw äärmeversorgung mit 50%rmeversorgung mit 50% --igem KWKigem KWK --/Abw/Abw äärmeanteil rmeanteil 

(Anlage VII): 100%(Anlage VII): 100%

§§ 88 Kombination von MaKombination von Ma ßßnahmennahmen
§§ 99 Ausnahmen / Befreiungen:Ausnahmen / Befreiungen:

�� technische Unerftechnische Unerf üüllbarkeitllbarkeit
�� Befreiung auf Antrag wegen unbilliger HBefreiung auf Antrag wegen unbilliger H äärterte
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EEWEEWäärmeGrmeG im im ÜÜberblickberblick

§§ 1010 NachweiseNachweise
�� Anteile, AusnahmenAnteile, Ausnahmen
�� Bezugsabrechnungen fBezugsabrechnungen f üür Bior Bio --BrennstoffeBrennstoffe

§§ 1111 ÜÜberprberpr üüfung fung 
�� Pflicht der BehPflicht der Beh öörden zur Stichprobenprrden zur Stichprobenpr üüfungfung
�� Zugangsrecht der Zugangsrecht der ÜÜberwachungsbehberwachungsbeh öördenrden

§§ 1212 ZustZust äändigkeit (Lndigkeit (L äänder regeln Vollzugsweg)nder regeln Vollzugsweg)
§§ 13 bis 1513 bis 15 Regelung bezRegelung bez üüglich der Fglich der F öörderungrderung
§§ 1616 ErmErm äächtigung zum Anschlusschtigung zum Anschluss -- und Benutzungszwang und Benutzungszwang 

(W(Wäärmenetze)rmenetze)
§§ 1717 BuBu ßßgeldvorschriftengeldvorschriften
§§ 1818 Erfahrungsberichte der Bundesregierung an den Bunde stagErfahrungsberichte der Bundesregierung an den Bunde stag
§§ 1919 ÜÜbergangsvorschrift (fbergangsvorschrift (f üür bereits beantragte Bauvorhaben)r bereits beantragte Bauvorhaben)
§§ 2020 Inkrafttreten am 1. Januar 2009Inkrafttreten am 1. Januar 2009
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EnEVEnEV 2009 und 2009 und EEWEEWäärmeGrmeG ::

Die Probleme im ZusammenspielDie Probleme im Zusammenspiel
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Ab Oktober 2009:Ab Oktober 2009:
EnEV 2009 + ErneuerbareEnEV 2009 + Erneuerbare --EnergienEnergien --WWäärmegesetzrmegesetz

�� Das Das ErneuerbareErneuerbare --EnergienEnergien --WWäärmegesetz (rmegesetz ( EEWEEWäärmeGrmeG )) trat am trat am 
1. Januar 2009 in Kraft.1. Januar 2009 in Kraft.
�� Anforderungen an neue GebAnforderungen an neue Geb ääude: ude: 

WohnWohn -- und Nichtwohngebund Nichtwohngeb ääudeude
�� Keine Anforderungen im Bestand Keine Anforderungen im Bestand 

(auch nicht bei Anbau und Erweiterung!)(auch nicht bei Anbau und Erweiterung!)
�� Die Die EnEVEnEV--ÄÄnderungsverordnungnderungsverordnung 20092009 wurde am 29. April 2009 wurde am 29. April 2009 

verkverk üündet; die ndet; die ÄÄnderungen treten damit am 1. Oktober 2009 in nderungen treten damit am 1. Oktober 2009 in 
Kraft.Kraft.

⇒⇒ ab Oktober 2009:ab Oktober 2009:
kumulierende Anforderungen im Neubau, Energieauswei se kumulierende Anforderungen im Neubau, Energieauswei se 
erhalten Vollzugsfunktion ferhalten Vollzugsfunktion f üür r EEWEEWäärmeGrmeG

⇒⇒ bis Oktober 2009:bis Oktober 2009:
Kumulation weitgehend unproblematisch, da die EnEV 2007 Kumulation weitgehend unproblematisch, da die EnEV 2007 
grogro ßße Spielre Spielr ääume lume l äässtsst
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Erhebliche Erhebliche ÜÜberlappungen bei den Anforderungenberlappungen bei den Anforderungen

EEWEEWäärmeGrmeG ::
LLöösungen mit Erneuerbaren Energiensungen mit Erneuerbaren Energien

EnEV:EnEV:
Anforderung anAnforderung an

PrimPrim äärenergiebedarfrenergiebedarf

EnEV:EnEV:
Anforderung an GebAnforderung an Geb ääudehudeh üüllelle

EEWEEWäärmeGrmeG ::
ErsatzlErsatzl öösung sung 

Unterschreitung EnEVUnterschreitung EnEV

Erneuerbare Energien Erneuerbare Energien 
senken senken 

PrimPrim äärenergiebedarfrenergiebedarf

Guter WGuter W äärmeschutzrmeschutz
senktsenkt

PrimPrim äärenergiebedarfrenergiebedarf

MischlMischl öösungensungen
(Erneuerbare + (Erneuerbare + ErsatzErsatz --
mamaßßnahmenahme ) zul) zul äässigssig

ErsatzmaErsatzma ßßnahme:nahme:
Unterschreitung vonUnterschreitung von

PrimPrim äärenergiebedarf und renergiebedarf und 
Anforderungen Anforderungen 

an Geban Geb ääudehudeh üüllelle
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AufklAufkl äärung und Fortbildung erforderlichrung und Fortbildung erforderlich

�� Die gleichzeitige Anwendung von Die gleichzeitige Anwendung von EEWEEWäärmeGrmeG und EnEV 2009 ist und EnEV 2009 ist 
eine groeine gro ßße e Herausforderung fHerausforderung f üür die Planungr die Planung neuer Gebneuer Geb ääudeude

�� ZustZust äändigkeitsregelungenndigkeitsregelungen der Lder L äänder zum nder zum EEWEEWäärmeGrmeG ((§§ 12) 12) 
sind sind noch nicht bundesweit in Kraftnoch nicht bundesweit in Kraft ::
�� ÜÜberwachungsregelungen fberwachungsregelungen f üür Biobrennstoffr Biobrennstoff --Bezug (Bezug ( §§ 10)10)
�� Ausnahmen und Befreiungen (Ausnahmen und Befreiungen ( §§ 9)9)

�� Erhebliche Erhebliche FortbildungsmaFortbildungsma ßßnahmennahmen sind erforderlichsind erforderlich
�� Leitfaden des BMVBSLeitfaden des BMVBS wird einiges an Aufklwird einiges an Aufkl äärung leistenrung leisten
�� HerstellerHersteller sollten sollten „„ StandardlStandardl öösungensungen ““ anbietenanbieten
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EPBDEPBD--recastrecast ::

Vorschlag der EuropVorschlag der Europ ääischen Kommissionischen Kommission

�� Der Vorschlag der Kommission zur Fortschreibung der EPBD e nthDer Vorschlag der Kommission zur Fortschreibung der EPBD e nth äält lt 
�� Elemente, die im Falle ihrer Annahme in Deutschland  keine neuen Elemente, die im Falle ihrer Annahme in Deutschland  keine neuen 

Umsetzungsschritte erforderlich machen wUmsetzungsschritte erforderlich machen w üürden undrden und
�� Elemente, die im Falle ihrer Annahme erhebliche VerElemente, die im Falle ihrer Annahme erhebliche Ver äänderungen nderungen –– insbesondere insbesondere 

bei den Energieausweisen bei den Energieausweisen –– erfordern werfordern w üürden.rden.

�� Die Kommission schlDie Kommission schl äägt u. a. vorgt u. a. vor
�� den Wegfall der bisherigen Schwellengrenze bei Best andsgebden Wegfall der bisherigen Schwellengrenze bei Best andsgeb ääudenuden
�� die Pflicht, bei den Neubauanforderungen die wirtsc haftlichen Grdie Pflicht, bei den Neubauanforderungen die wirtsc haftlichen Gr enzen enzen auszuauszu --

schsch ööpfenpfen , sowie die Erstellung einer nationalen , sowie die Erstellung einer nationalen „„ RoadRoad --MapMap““ zum Passivzum Passiv --HausHaus
�� genauer spezifizierte Verpflichtungen der Mitglieds taaten hinsicgenauer spezifizierte Verpflichtungen der Mitglieds taaten hinsic htlich der Kesselhtlich der Kessel --, , 

HeizungsHeizungs -- und Klimaanlageninspektionenund Klimaanlageninspektionen
�� die Ausweitung der Aushangpflichten fdie Ausweitung der Aushangpflichten f üür Energieausweiser Energieausweise
�� die Einfdie Einf üührung von staatlichen Systemen zur Zertifizierung u nd hrung von staatlichen Systemen zur Zertifizierung u nd ÜÜberwachung der berwachung der 

EnergieausweisEnergieausweis --Aussteller und InspektorenAussteller und Inspektoren
�� die Einfdie Einf üührung von Buhrung von Bu ßßgeldsystemen im Zusammenhang mit Energieausweisengeldsystemen im Zusammenhang mit Energieausweisen
�� die Verpflichtung, in Immobiliendie Verpflichtung, in Immobilien --Annoncen stets die maAnnoncen stets die ma ßßgeblichen Kennwerte aus geblichen Kennwerte aus 

Energieausweisen zu nennenEnergieausweisen zu nennen

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������
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UmsetzungsmaUmsetzungsma ßßnahmen zur nahmen zur EuPEuP--RichtlinieRichtlinie

�� EuPEuP--RichtlinieRichtlinie (2005/32/EG; auch: (2005/32/EG; auch: ÖÖkodesignkodesign --Richtlinie) ist Rahmenrichtlinie Richtlinie) ist Rahmenrichtlinie 
ffüür r energiebetriebene Produkteenergiebetriebene Produkte ::
�� SelbstregulierungsmaSelbstregulierungsma ßßnahmen der Industrie odernahmen der Industrie oder
�� DurchfDurchf üührungsmahrungsma ßßnahmennahmen (=europ(=europ ääische Verordnungen)ische Verordnungen)

�� Arbeitsprogramm enthArbeitsprogramm enth äält auch viele lt auch viele EnEVEnEV--relevanterelevante ProdukteProdukte ::
�� HeizkesselHeizkessel ffüür flr fl üüssige und gasfssige und gasf öörmige Brennstoffe rmige Brennstoffe 
�� WarmwasserbereiterWarmwasserbereiter
�� Festbrennstoffkessel und Festbrennstoffkessel und ÖÖfenfen
�� UmwUmw äälzpumpenlzpumpen
�� RaumklimagerRaumklimager äätete
�� VentilatorenVentilatoren

�� Die Richtlinie sieht auch vor, dass die Die Richtlinie sieht auch vor, dass die HeizkesselrichtlinieHeizkesselrichtlinie (92/42/EWG) im (92/42/EWG) im 
Zuge einer entsprechenden DurchfZuge einer entsprechenden Durchf üührungsmahrungsma ßßnahme nahme auaußßer Krafter Kraft gesetzt gesetzt 
wird.wird.

�� Ausweitung auf Ausweitung auf „„ Energierelevante ProdukteEnergierelevante Produkte ““ vorgesehen (z. B. auch vorgesehen (z. B. auch 
DDäämmstoffe, Fenster u. s. w.)mmstoffe, Fenster u. s. w.)
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Die absehbare ZeitschieneDie absehbare Zeitschiene

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

Verhandlung EPBD-Recast

Passivhaus-Niveau Neubau 
(laut IEKP-Beschluss)

Mindestanforderungen EPBD?

Verabschiedung EPBD-Recast

Inkrafttreten EPBD-Recast ?

Durchführungsmaßnahmen 
zur EuP-Richtlinie

Inkrafttreten EnEV 2009

Beschluss EnEV 2012

„Low-Carbon Buildings“
EPBD-Recast

Fortschreibung DIN Normen
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VerschVersch äärfte Anforderungen rfte Anforderungen 
ffüür Neubautenr Neubauten
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VerschVersch äärfung im Mittel 30 Prozentrfung im Mittel 30 Prozent

�� Die Festlegung der Eigenschaften der ReferenzgebDie Festlegung der Eigenschaften der Referenzgeb ääude ude 
(als Anforderungsniveau) soll zwischen Bau(als Anforderungsniveau) soll zwischen Bau -- und Anlagentechnik und Anlagentechnik 
ausgewogen sein.ausgewogen sein.

�� Weil bei Neubauten die Versorgung anteilig durch erneue rbare EneWeil bei Neubauten die Versorgung anteilig durch erneue rbare Ene rgien rgien 
vorauszusetzen ist, liegt dort praktisch bereits der vorauszusetzen ist, liegt dort praktisch bereits der „„ VerschVersch äärfungsanteilrfungsanteil ““
fest.fest.

�� Deshalb braucht bei der baulichen AusfDeshalb braucht bei der baulichen Ausf üührung die Wirtschaftlichkeitsgrenze hrung die Wirtschaftlichkeitsgrenze 
nicht vollstnicht vollst äändig ausgeschndig ausgesch ööpft werden.pft werden.

�� Die Nebenanforderung fDie Nebenanforderung f üür die bauliche Mindestqualitr die bauliche Mindestqualit äät (Wohngebt (Wohngeb ääude: Hude: H TT´́, , 
NichtwohngebNichtwohngeb ääude: ude: UUmittelmittel ) soll so eingestellt werden, dass die bauliche ) soll so eingestellt werden, dass die bauliche 
Vielfalt nicht behindert wird.Vielfalt nicht behindert wird.

�� Bei WohngebBei Wohngeb ääuden verbleiben generell auch Spielruden verbleiben generell auch Spielr ääume, auf die Solaranlage ume, auf die Solaranlage 
zu verzichten und ersatzweise die bauliche Ausfzu verzichten und ersatzweise die bauliche Ausf üührung zu verbessern.hrung zu verbessern.
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Modellrechnungen WohngebModellrechnungen Wohngeb ääude (Beispiele)ude (Beispiele)
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EnEV 2009:EnEV 2009:

ReferenzgebReferenzgeb ääudeverfahren fudeverfahren f üür r 
WohngebWohngeb ääudeude
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UBauteil,ref

Qp,ref = Qp,max

Referenzheizung 

keine Kühlung

Referenzwarmwasser 

Qp,real ≤≤≤≤ Qp,max

UBauteil,real

fp,Heiz, real

∆∆∆∆Qp,cool,real

fp,TWW, real

Geplantes Gebäude

Referenzgebäude
gleicher Geometrie
und Ausrichtung

EnEV 2009:EnEV 2009:
ReferenzgebReferenzgeb ääudeverfahren auch fudeverfahren auch f üür Wohnungsbaur Wohnungsbau
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ReferenzausfReferenzausf üührung und Mindestanforderungen hrung und Mindestanforderungen 
(Wohngeb(Wohngeb ääude)ude)

U = U = 1,4 W/(m1,4 W/(m²·²·K)K)DachflDachfl äächenfensterchenfenster

keinekeinegeregelte Abluftanlagegeregelte AbluftanlageLLüüftungftung

Anforderungen an Anforderungen an somsom --
merlichenmerlichen WWäärmeschutzrmeschutzNicht gekNicht gek üühlt!hlt!KlimatisierungKlimatisierung

Zentral, Zentral, mit Solaranlage (DIN)mit Solaranlage (DIN)WarmwasserWarmwasser
Mindestanforderungen Mindestanforderungen 
§§ 13 und 1413 und 14

BrennwertkesselBrennwertkessel ……HeizungsanlageHeizungsanlage

U = U = 1,8 W/(m1,8 W/(m²·²·K)K)AuAu ßßentent üürenren

U = U = 1,3 W/(m1,3 W/(m²·²·K)K)Fenster, FenstertFenster, Fenstert üürenren

U = U = 0,20 W/(m0,20 W/(m²·²·K)K)Dach, oberste Dach, oberste 
GeschossdeckenGeschossdecken

U = U = 0,35 W/(m0,35 W/(m²·²·K)K)Unterer Unterer 
GebGebääudeabschlussudeabschluss

Kleine Kleine freistehfreisteh . H. Hääuser:user:
HH´́TmaxTmax= 0,40 W/(m= 0,40 W/(m²·²·K)K)
GroGro ßße e freistehfreisteh . H. Hääuser:user:
HH´́TmaxTmax= 0,50 W/(m= 0,50 W/(m²·²·K)K)
Einseitig angebaut:Einseitig angebaut:
HH´́TmaxTmax= 0,45 W/(m= 0,45 W/(m²·²·K)K)
Andere:Andere:
HH´́TmaxTmax= 0,65 W/(m= 0,65 W/(m²·²·K)K)

U = U = 0,28 W/(m0,28 W/(m²·²·K)K)AuAu ßßenwenw äändende

MindestanforderungMindestanforderungReferenzausfReferenzausf üührunghrungBauteilBauteil
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EnEVEnEV--ReferenzgebReferenzgeb ääudeude
sollte sollte EEWEEWäärmeGrmeG inkorporieren inkorporieren 

�� Das ReferenzgebDas Referenzgeb ääude soll ude soll baubarbaubar seinsein ::
⇒⇒ Es soll Planern und Bauherren eine Vorstellung vom Es soll Planern und Bauherren eine Vorstellung vom 

Anforderungsniveau geben; das vereinfachte Verfahre n entfAnforderungsniveau geben; das vereinfachte Verfahre n entf äällt.llt.
⇒⇒ Es soll als AusgangslEs soll als Ausgangsl öösung fsung f üür Optimierungsprozesse dienen r Optimierungsprozesse dienen 

kköönnen.nnen.
�� Deshalb Deshalb anteilige Solarenergienutzung bei Warmwasserversorg unganteilige Solarenergienutzung bei Warmwasserversorg ung

ffüür Wohngebr Wohngeb ääude und relevante Nichtwohngebude und relevante Nichtwohngeb ääude:ude:
⇒⇒ Wohnungsbau:Wohnungsbau: Standardanlage nach DIN 4701Standardanlage nach DIN 4701 --1010

�� Andere Varianten anteiliger Nutzung erneuerbarer En ergien nach Andere Varianten anteiliger Nutzung erneuerbarer En ergien nach 
EEWEEWäärmeGrmeG (KWK, W(KWK, W äärmepumpe, rmepumpe, PelletkesselPelletkessel , ...) w, ...) wäären ungeeignet ren ungeeignet 
ffüür die Beschreibung einer Referenz, weil sie entwede rr die Beschreibung einer Referenz, weil sie entwede r
�� bei 30 bei 30 %%--igeriger VerschVersch äärfung gegenrfung gegen üüber EnEV 2007 zu einem ber EnEV 2007 zu einem 

geringem Wgeringem W äärmeschutzniveau gefrmeschutzniveau gef üührt hhrt h äätten odertten oder
�� nicht allgemein ausfnicht allgemein ausf üührbar whrbar w äären (Versorgungsgebiete).ren (Versorgungsgebiete).
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EEWEEWäärmeGrmeG erfordert grerfordert gr ößößere Solaranlagen ere Solaranlagen 
als DIN V 4701 als DIN V 4701 -- 1010
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Folgen aus abweichender Festlegung im Folgen aus abweichender Festlegung im EEWEEWäärmeGrmeG

Folgen fFolgen f üür die Nachweisrechnung:r die Nachweisrechnung:
�� ReferenzgebReferenzgeb ääude 1:1 ude 1:1 als als „„ MusterlMusterl öösungsung ““ nichtnicht verwertbarverwertbar
�� Berechnung der Berechnung der Anlagenaufwandszahl nicht mit Anlagenaufwandszahl nicht mit 

StandardannahmenStandardannahmen mmööglichglich
�� Planungshilfe Planungshilfe „„ Beiblatt zu DIN V 4701Beiblatt zu DIN V 4701 --1010““ nicht anwendbarnicht anwendbar
�� Solaranlage als Solaranlage als „„ wirtschaftliche Lwirtschaftliche L öösungsung ““ in vielen Fin vielen F äällen llen 

zweifelhaftzweifelhaft
�� „„ MischlMischl öösungensungen ““ werden sinnvollwerden sinnvoll
Daher:Daher:
�� Leitfaden Leitfaden „„ EnEV und EnEV und EEWEEWäärmeGrmeG ““ des BMVBSdes BMVBS

�� AnwendungstestAnwendungstest im Spim Sp äätsommertsommer
�� Herausgabe als BHerausgabe als B üürgerinformation im Herbstrgerinformation im Herbst
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ErsatzmaErsatzma ßßnahme:nahme:
Vollzugsbeitrag im EnergieausweisVollzugsbeitrag im Energieausweis

�� Bei der Bei der ErsatzmaErsatzma ßßnahmenahme
„„ EnEV EnEV --15 %15 %““ dient kdient k üünftig der  nftig der  
Energieausweis als Energieausweis als 
NachweisunterlageNachweisunterlage ..

�� Auf Seite 2 findet sich kAuf Seite 2 findet sich k üünftig nftig 
ein entsprechendes Kein entsprechendes K äästchen.stchen.

�� Die Die bislang dort vorgesehenen bislang dort vorgesehenen 
AngabenAngaben zu erneuerbaren zu erneuerbaren 
Energien und LEnergien und L üüftungskonzept ftungskonzept 
finden sich kfinden sich k üünftig auf nftig auf Seite 1Seite 1
und sind damit und sind damit auch fauch f üür r 
VerbrauchsausweiseVerbrauchsausweise
verpflichtend.verpflichtend.

nur Ersatzmanur Ersatzma ßßnahmenahme

ErsatzmaErsatzma ßßnahmenahme
kombiniert mit kombiniert mit 

anderen Maanderen Ma ßßnahmennahmen
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im
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VerschVersch äärfte Anforderungen im rfte Anforderungen im 
BestandBestand
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Anforderungen bei MaAnforderungen bei Ma ßßnahmen im Bestand nahmen im Bestand 
((„„ normalenormale ““ Innentemperaturen)Innentemperaturen)

0,300,30
0,30 / 0,500,30 / 0,50

0,400,40
0,500,50

Decken zwischen beheizten und unbeheizten RDecken zwischen beheizten und unbeheizten R ääumen; umen; 
erdbererdber üührtehrte FlFläächenchen
�� MaMaßßnahmen auf der Kaltseitenahmen auf der Kaltseite
�� MaMaßßnahmen auf der Warmseitenahmen auf der Warmseite

0,200,200,250,25FlachdFlachd äächercher

0,240,240,300,30Oberste Geschossdecken, DachschrOberste Geschossdecken, Dachschr äägengen

1,4 / 1,91,4 / 1,9
[2,3][2,3]

1,91,9
[2,3][2,3]

VorhangfassadenVorhangfassaden
[[VorhangfassadenVorhangfassaden mit Sonderverglasungen]mit Sonderverglasungen]

1,11,1
[1,6][1,6]

1,51,5
[1,6][1,6]

VerglasungenVerglasungen
[Sonderverglasungen][Sonderverglasungen]

1,31,3
[2,0][2,0]

1,71,7
[2,0][2,0]

FensterFenster
[Fenster mit Sonderverglasungen][Fenster mit Sonderverglasungen]

0,240,24
0,450,45
0,350,35

�� AuAu ßßenwenw äände Inde I
�� AuAu ßßenwenw äände II (bei Einbau von Dnde II (bei Einbau von D äämmschichten)mmschichten)

EnEVEnEV 20092009EnEVEnEV 20072007

Maximale UMaximale U --Werte  [W / (mWerte  [W / (m ²²··K)]K)]
BauteileBauteile
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Revision der AuslRevision der Ausl öösese--TatbestTatbest äändende

�� Entfall von TatbestEntfall von Tatbest äänden bei Aunden bei Au ßßenwenw äänden, die generell mit nden, die generell mit 
InnendInnend äämmungenmmungen verbunden sind (innenseitige Bekleidungen); verbunden sind (innenseitige Bekleidungen); 
besonderer Grenzwert fbesonderer Grenzwert f üür Innendr Innend äämmungenmmungen

�� Begrenzung der Anforderungen bei Begrenzung der Anforderungen bei SichtfachwerkSichtfachwerk auf auf 
bestimmte Fbestimmte F äällelle

�� Besondere Regelungen fBesondere Regelungen f üür die Erneuerung von r die Erneuerung von GlasdGlasd äächernchern
�� Generelle Generelle TechnologieklauselnTechnologieklauseln
�� Aufnahme von MaAufnahme von Ma ßßnahmen an nahmen an DeckenDecken nach unten nach unten gegen gegen 

AuAu ßßenluftenluft
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AuAu ßßerbetriebnahme von erbetriebnahme von 
SpeicherheizungenSpeicherheizungen
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AuAu ßßerbetriebnahme von Speicherheizungenerbetriebnahme von Speicherheizungen

�� Nach vorliegendem Gutachten sind Nach vorliegendem Gutachten sind in bestimmten Fin bestimmten F äällenllen die erforderlichen die erforderlichen 
Investitionen Investitionen wirtschaftlichwirtschaftlich ::
�� Entsorgung der vorhandenen EinzelheizgerEntsorgung der vorhandenen Einzelheizger ääte te 
�� Einbau eines WarmwasserEinbau eines Warmwasser --HeizsystemsHeizsystems

�� Bedingungen dafBedingungen daf üür sindr sind
�� hinreichend grohinreichend gro ßßes zu beheizendes Volumenes zu beheizendes Volumen (Wirkungsgrad und Kosten(Wirkungsgrad und Kosten --

NutzenNutzen --VerhVerh äältnis der neuen Anlage)ltnis der neuen Anlage)
-- WohngebWohngeb ääude: mehr als 5 Wohnungen elektrisch beheiztude: mehr als 5 Wohnungen elektrisch beheizt
-- NichtwohngebNichtwohngeb ääude: mehr als 500 mude: mehr als 500 m ²² elektrisch beheiztelektrisch beheizt

�� hinreichend grohinreichend gro ßßer Wer Wäärmebedarfrmebedarf (nur Geb(nur Geb ääude, deren Wude, deren W äärmeschutz der rmeschutz der 
WWäärmeschutzVrmeschutzV `95 `95 nichtnicht entspricht)entspricht)

�� wirtschaftliche Nutzungsdauerwirtschaftliche Nutzungsdauer der Elektroheizgerder Elektroheizger ääte (te (EnEVEnEV: 30 Jahre) : 30 Jahre) 
erreichterreicht (ma(maßßgebend: zweitgebend: zweit äältestes Gerltestes Ger äät)t)

�� Regelung hat besondere WirtschaftlichkeitsRegelung hat besondere Wirtschaftlichkeits --AusnahmeAusnahme
�� PrimPrim äärenergieaufwandszahl des neuen Wrenergieaufwandszahl des neuen W äärmeerzeugers muss Anlage 4a rmeerzeugers muss Anlage 4a 

entsprechen (entsprechen ( ffpp ≤≤ 1,301,30); Einbau neuer Speicherheizungen ausgeschlossen); Einbau neuer Speicherheizungen ausgeschlossen
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BuBu ßßgeldregelungengeldregelungen
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Intensivierung des VollzugesIntensivierung des Vollzuges

�� ÜÜberwachung der berwachung der NachrNachr üüstungsanforderungenstungsanforderungen am Heizsystem am Heizsystem 
durch durch BezirksschornsteinfegermeisterBezirksschornsteinfegermeister ; ; §§ 10 und 14 Absatz 110 und 14 Absatz 1
(in Niedersachsen und Bayern bereits durch Landesre cht (in Niedersachsen und Bayern bereits durch Landesre cht 
eingefeingef üührt)hrt)

�� EinfEinf üührung einer hrung einer UnternehmererklUnternehmererkl äärungrung ffüür r 
BestandsmaBestandsma ßßnahmen nach nahmen nach 
�� §§ 9 (9 (ÄÄnderung von Aunderung von Au ßßenbauteilen) enbauteilen) 
�� §§10 Absatz 3 und 4 (D10 Absatz 3 und 4 (D äämmung oberste Geschossdecke)mmung oberste Geschossdecke)
�� §§ 13 (Einbau von W13 (Einbau von W äärmeerzeugern)rmeerzeugern)
�� §§ 14 (Ma14 (Maßßnahmen an Zentralheizungen)nahmen an Zentralheizungen)
�� §§ 15 (Einbau und 15 (Einbau und ÄÄnderung von Klimaanlagen)nderung von Klimaanlagen)

�� Ausstellungsverpflichtung fAusstellungsverpflichtung f üür Fachunternehmerr Fachunternehmer
�� AufbewahrungsAufbewahrungs -- und Vorlagepflicht fund Vorlagepflicht f üür Eigentr Eigent üümermer
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BuBu ßßgeldregelungengeldregelungen

Folgende Ordnungswidrigkeiten sind kFolgende Ordnungswidrigkeiten sind k üünftig (zusnftig (zus äätzlich zu den tzlich zu den 
bestehenden) mit Bubestehenden) mit Bu ßßgeld bewehrt:geld bewehrt:
�� Unrichtigkeit der Unrichtigkeit der NachweiseNachweise bei Neubautenbei Neubauten
�� Nichtbeachtung von Nichtbeachtung von bedingten Anforderungenbedingten Anforderungen
�� Bereitstellung unrichtiger DatenBereitstellung unrichtiger Daten ffüür Energieausweiser Energieausweise
�� Verwendung unrichtiger DatenVerwendung unrichtiger Daten bei der bei der 

EnergieausweisaustellungEnergieausweisaustellung (Plausibilit(Plausibilit äätsprtspr üüfung)fung)
�� NichtNicht --Ausstellung oder unrichtige Ausstellung von Ausstellung oder unrichtige Ausstellung von 

UnternehmererklUnternehmererkl äärungenrungen
Voraussetzung ist jeweils Vorsatz oder Leichtfertig keit!Voraussetzung ist jeweils Vorsatz oder Leichtfertig keit!
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Weitere Weitere ÄÄnderungen nderungen 
und Klarstellungenund Klarstellungen
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Eine Vielzahl weiterer kleiner Eine Vielzahl weiterer kleiner ÄÄnderungennderungen

�� §§ 1:1: Klarstellung, dass die Systemgrenze der Verordnung nur Klarstellung, dass die Systemgrenze der Verordnung nur 
(direkt oder indirekt) konditionierte R(direkt oder indirekt) konditionierte R ääume einschlieume einschlie ßßtt

�� §§ 5:5: Regelung zur Anrechnung selbst erzeugten Stroms aus  Regelung zur Anrechnung selbst erzeugten Stroms aus  
erneuerbaren Energien bis zur Herneuerbaren Energien bis zur H ööhe des Bedarfshe des Bedarfs

�� §§ 99 Klarstellung: Bauteilanforderung ist primKlarstellung: Bauteilanforderung ist prim ääre Anforderungre Anforderung
�� §§ 10:10: Formale Einarbeitung des Formale Einarbeitung des „Ü„Ü bergangsrechtsbergangsrechts ““ (alter (alter §§ 30 30 

entfentf äällt)llt)
�� §§ 15:15: Neue Anforderungen an KlimaanlagenNeue Anforderungen an Klimaanlagen
�� Anlage 1:Anlage 1: FlFlääche Ache A NN jetzt abhjetzt abh äängig von der Geschosshngig von der Geschossh ööhen (bei hen (bei 

Abweichungen von im Mittel mehr als 25 cm von Stand ardhAbweichungen von im Mittel mehr als 25 cm von Stand ardh ööhe he 
2,75 m)2,75 m)

�� Anlage 2:Anlage 2: ReferenzgebReferenzgeb ääudeude --Vorgaben Vorgaben üüberarbeitet, berarbeitet, 
vereinfachtes Verfahren fortgeschriebenvereinfachtes Verfahren fortgeschrieben

�� Anlage 5:Anlage 5: ÖÖffnungsklausel fffnungsklausel f üür Stichleitungen ger Stichleitungen ge äändertndert
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Neue amtliche Bekanntmachungen Neue amtliche Bekanntmachungen 
zu Energieausweisenzu Energieausweisen
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Zusammenfassende Zusammenfassende ÜÜbersicht: bersicht: 
Grundlagen fGrundlagen f üür Energieausweiser Energieausweise

ErgErg äänzende nzende 
VorschriftenVorschriftenNormenNormenErgErg äänzende nzende 

VorschriftenVorschriftenNormenNormen

Bekanntmachung Bekanntmachung 
zur Ermittlung von zur Ermittlung von 

EnergieverbrauchsEnergieverbrauchs--
kennwerten bei kennwerten bei 

NichtwohngebNichtwohngebääudenuden

Bekanntmachung Bekanntmachung 
zur Ermittlung von zur Ermittlung von 

EnergieverbrauchsEnergieverbrauchs--
kennwerten bei kennwerten bei 
WohngebWohngebääudenuden

BestandBestand
VerbrauchVerbrauch

Bekanntmachung Bekanntmachung 
zur vereinfachten zur vereinfachten 

Datenaufnahme bei Datenaufnahme bei 
NichtwohngebNichtwohngebääudenuden

DIN V 18599DIN V 18599

Anl. 3 Nr. 8 Anl. 3 Nr. 8 EnEVEnEV

Bekanntmachung Bekanntmachung 
zur vereinfachten zur vereinfachten 

Datenaufnahme bei Datenaufnahme bei 
WohngebWohngebääudenuden

DIN V 4108DIN V 4108--6 /6 /
DIN V 4701DIN V 4701--1010

DIN V 18599DIN V 18599

Bestand Bestand 
BedarfBedarf

Vereinfachtes Vereinfachtes 
Nachweisverfahren Nachweisverfahren 

in der EnEVin der EnEV
DIN V 18599DIN V 18599--

DIN V 4108DIN V 4108--6 /6 /
DIN V 4701DIN V 4701--1010

DIN V 18599DIN V 18599
NeubauNeubau

NichtwohngebNichtwohngeb ääudeudeWohngebWohngeb ääudeude
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Bekanntmachungen 30. Juli 2009Bekanntmachungen 30. Juli 2009

�� Die fortgeschriebene Bekanntmachungen liegen zur Die fortgeschriebene Bekanntmachungen liegen zur 
Vorbereitung der VerkVorbereitung der Verk üündung beim ndung beim BundesanzeigerBundesanzeiger ..

�� Sie sollen die alten Bekanntmachungen vom 26. Juli 2007 Sie sollen die alten Bekanntmachungen vom 26. Juli 2007 
ersetzen. ersetzen. 

�� Inhaltlich sind sie Inhaltlich sind sie unabhunabh äängig vom Verordnungsstandngig vom Verordnungsstand ..
�� Wo Unterschiede zwischen Wo Unterschiede zwischen EnEVEnEV 2007 und 2007 und EnEVEnEV 2009 bestehen, 2009 bestehen, 

ist dies ausdrist dies ausdr üücklich vermerkt.cklich vermerkt.
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Neuerungen: VerbrauchNeuerungen: Verbrauch

�� Generelle Umstellung auf Generelle Umstellung auf ortsgenaueortsgenaue KlimafaktorenKlimafaktoren , , 
kostenloser Download vom Deutschen Wetterdienst:kostenloser Download vom Deutschen Wetterdienst:
http://http:// www.dwd.dewww.dwd.de //klimafaktorenklimafaktoren

�� Abschaffung der umstrittenen KlimafaktorAbschaffung der umstrittenen Klimafaktor --ZonenZonen
�� EinfEinf üührung eines (alternativen) Verfahrens zur hrung eines (alternativen) Verfahrens zur 

WitterungsbereinigungWitterungsbereinigung : : 
anstelle von 3 Abrechnungsjahren ein einziger Zeitr aum von anstelle von 3 Abrechnungsjahren ein einziger Zeitr aum von 
36 oder mehr Monaten36 oder mehr Monaten , der den j, der den j üüngsten Erfassungszeitraum ngsten Erfassungszeitraum 
einschlieeinschlie ßßt.t.

�� EinfEinf üührung detaillierter Kriterien und Berechnungsschrit te fhrung detaillierter Kriterien und Berechnungsschrit te f üür r 
die die LeerstandsbereinigungLeerstandsbereinigung ..

�� Redaktionelle Redaktionelle ÜÜberarbeitung, redaktionelle Berberarbeitung, redaktionelle Ber üücksichtigung cksichtigung 
der Fortschreibung von der Fortschreibung von EnEVEnEV und und HeizkostenVHeizkostenV

�� NichtwohngebNichtwohngeb ääude:ude: Fortschreibung der Fortschreibung der „„ BenchmarksBenchmarks ““ , , 
BerBer üücksichtigung der 30%cksichtigung der 30% --igen Verschigen Versch äärfung.rfung.
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Neuerungen: BedarfNeuerungen: Bedarf

�� Fortschreibung der Fortschreibung der geometrischengeometrischen Vereinfachungen:Vereinfachungen:
�� Sanktionierung von fotografischen Sanktionierung von fotografischen AufmaAufma ßßmethodenmethoden
�� Entfall der Entfall der „„ DachgaubenDachgauben --VereinfachungVereinfachung ““
�� Entfall von inkompatiblen Entfall von inkompatiblen „„ ZuschlZuschl äägengen ““ auf Hauf H TT´́ und Volumenund Volumen

�� WohngebWohngeb ääude:ude:
EinfEinf üührung von Nhrung von N ääherungen fherungen f üür r „„ regionaltypische Bauweisenregionaltypische Bauweisen ““

�� NichtwohngebNichtwohngeb ääude:ude:
EinfEinf üührung eines hrung eines „„ AnlagenkennwerteAnlagenkennwerte --KatalogesKataloges ““ zur leichteren zur leichteren 
Identifizierung von Ausstattungsmerkmalen bei verbr eiteten Identifizierung von Ausstattungsmerkmalen bei verbr eiteten 
NutzungsartenNutzungsarten

�� Redaktionelle BerRedaktionelle Ber üücksichtigung der Fortschreibung der cksichtigung der Fortschreibung der EnEVEnEV
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Bundesinstitut für

Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR)

im

Bundesamt für 

Bauwesen und 
Raumordnung (BBR)

Deichmanns Aue 31-37

D - 53179 Bonn

Internetangebot, LeitfInternetangebot, Leitf äädenden
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InternetInternet --AngebotAngebot

NormenNormen
http://http:// www.enevwww.enev --normen.denormen.de //

Deutsche EnergieDeutsche Energie --AgenturAgentur
http://www.zukunfthttp://www.zukunft --haus.info/haus.info/

Plattform der EUPlattform der EU
http://buildhttp://build --up.euup.eu
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InternetInternet --AngebotAngebot

Portal beim BBSR:Portal beim BBSR:
www.bbsrwww.bbsr --energieeinsparung.deenergieeinsparung.de
Inhalte:Inhalte:
�� EnEVEnEV

�� EnEVEnEV 20072007
�� EnEVEnEV 20092009
�� Bekanntmachungen zum Energieausweis, KlimafaktorenBekanntmachungen zum Energieausweis, Klimafaktoren
�� AuslegungenAuslegungen
�� VollzugsregelungenVollzugsregelungen
�� Begleitforschung zu den RechtsetzungsverfahrenBegleitforschung zu den Rechtsetzungsverfahren

�� EnEGEnEG
�� HeizkostenVHeizkostenV
�� EuropEurop ääische Richtlinie Gesamtenergieeffizienz (2002/91/EG )ische Richtlinie Gesamtenergieeffizienz (2002/91/EG )
�� Archiv fArchiv f üür aur au ßßer Kraft getretene Regelungener Kraft getretene Regelungen
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ScreenshotScreenshot ::

AuslegungsfragenAuslegungsfragen

Einstiegsebene:
www.bbsr-energieeinsparung.de
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ScreenshotScreenshot ::

Vollzug der Vollzug der EnEVEnEV durch die Ldurch die L äändernder
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ScreenshotScreenshot ::

Vollzug in NiedersachsenVollzug in Niedersachsen
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Download:Download:

DVDV--EnEVEnEV NiedersachsenNiedersachsen
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ScreenshotScreenshot ::

ArchivArchiv
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LeitfLeitf ääden, Verden, Ver ööffentlichungenffentlichungen

�� Leitfaden:Leitfaden: EnEVEnEV und und EEWEEWäärmeGrmeG bei Wohngebbei Wohngeb ääudenuden
�� BerarbeitungBerarbeitung :: Prof. Dr.Prof. Dr. --Ing. Oschatz, ITG DresdenIng. Oschatz, ITG Dresden
�� Testlauf:Testlauf: Herbst 2009Herbst 2009
�� Herausgabe:Herausgabe: Ende 2009Ende 2009

�� Leitfaden:Leitfaden: Nachweis fNachweis f üür Wohngebr Wohngeb ääude mit DIN V 18599ude mit DIN V 18599
�� BerarbeitungBerarbeitung :: ARGE BARGE B üüro ro P.MP.Müüllerller / FH M/ FH Müünsternster
�� Testlauf:Testlauf: Juli/August 2009Juli/August 2009
�� Herausgabe:Herausgabe: Ende 2009Ende 2009

�� BroschBrosch üüre:re: „„ Energieausweise nach der Energieausweise nach der EnEVEnEV““ (BMVBS)(BMVBS)
�� Neuauflage der BNeuauflage der B üürgerbroschrgerbrosch üüre mit Aktualisierung auf re mit Aktualisierung auf EnEVEnEV 20092009
�� BerarbeitungBerarbeitung :: ECONSULT Lambrecht Jungmann PartnerECONSULT Lambrecht Jungmann Partner
�� Herausgabe:Herausgabe: Herbst 2009Herbst 2009
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AusblickAusblick

�� Die gemDie gem äßäß Regierungsbeschluss vorgesehene Regierungsbeschluss vorgesehene „„ EnEVEnEV 20122012““ wird zur Zeit wird zur Zeit 
durch Forschungsprojekte vorbereitet.durch Forschungsprojekte vorbereitet.

�� Die DIN V 18599 wird (unabhDie DIN V 18599 wird (unabh äängig vom aktuellen Berichtigungsblatt) ngig vom aktuellen Berichtigungsblatt) 
umfassend fortgeschrieben, Die Bundesregierung und viel e Beteiliumfassend fortgeschrieben, Die Bundesregierung und viel e Beteili gte gte 
drdr äängen auf vereinfachte Ansngen auf vereinfachte Ans äätze.tze.

�� Auch fAuch f üür die r die EnEVEnEV werden Konzepte zur deutlichen Vereinfachung werden Konzepte zur deutlichen Vereinfachung geprgepr üüft.ft.
�� Eine besondere Rolle kommt der kEine besondere Rolle kommt der k üünftigen EPBD zu. nftigen EPBD zu. 

Absehbar sind:Absehbar sind:
�� ein obligatorisches System zur ein obligatorisches System zur Zertifizierung von AusweisausstellernZertifizierung von Ausweisausstellern
�� ein obligatorisches, aber wahrscheinlich national ge staltbares ein obligatorisches, aber wahrscheinlich national ge staltbares 

QualitQualit äätssicherungssystem ftssicherungssystem f üür Energieausweiser Energieausweise
�� diverse diverse ÄÄnderungen bei den nderungen bei den InspektionspflichtenInspektionspflichten
�� Vorgaben fVorgaben f üür die Erreichung des r die Erreichung des „„ PassivhausPassivhaus --NiveausNiveaus ““ ((LowLow --CarbonCarbon --

HousesHouses ))
�� eine Ausweitung der eine Ausweitung der AushangpflichtenAushangpflichten , ggf. auch Vorgaben f, ggf. auch Vorgaben f üür die r die 

Angabe von energetischen Kennwerten in Immobilienanz eigenAngabe von energetischen Kennwerten in Immobilienanz eigen
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Vielen Dank fVielen Dank f üür Ihre r Ihre 
Aufmerksamkeit !Aufmerksamkeit !


